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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1992

Norm

ArbVG §3 Abs3

Rechtssatz

Für den kündigungswilligen Arbeitnehmer ist es in der Regel günstiger, wenn seine vertragliche Bindung gegenüber

der gesetzlichen Regelung lockerer ist. Soweit dem Arbeitnehmer im Arbeitsvertrag eine längere Kündigungsfrist

überbunden wurde, entspricht die korrespondierende Verlängerung auf Arbeitgeberseite lediglich zwingenden

gesetzlichen Bestimmungen. Es ist daher darin kein Entgegenkommen des Arbeitgebers zu erblicken.
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